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Änderungen an IFRS 9 Finanzinstrumente 

 

Paragraph 7.1.7 wird angefügt. Eine neue Überschrift und die Paragraphen 7.2.29–7.2.34 werden angefügt. 

 

Kapitel 7 Datum des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

7.1 Datum des Inkrafttretens 

 … 

7.1.7 Durch Vorfälligkeitsregelungen mit negativer Ausgleichsleistung (im Oktober 2017 herausgegebene 
Änderungen an IFRS 9) wurden die Paragraphen 7.2.29–7.2.34 und B4.1.12A angefügt und die 
Paragraphen B4.1.11(b) und B4.1.12(b) geändert. Diese Änderungen sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, 
die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein 
Unternehmen diese Änderungen auf ein früheres Geschäftsjahr an, hat es dies anzugeben. 

7.2 Übergangsvorschriften 

 … 

Übergangsvorschriften für Vorfälligkeitsregelungen mit negativer 
Ausgleichsleistung 

7.2.29 Abgesehen von den in den Paragraphen 7.2.30–7.2.34 genannten Fällen sind Vorfälligkeitsregelungen mit 
negativer Ausgleichsleistung (Änderungen an IFRS 9) gemäß IAS 8 rückwirkend anzuwenden. 

7.2.30 Wendet ein Unternehmen bei erstmaliger Anwendung dieser Änderungen gleichzeitig auch diesen Standard 
erstmals an, so hat es anstelle der Paragraphen 7.2.31–7.2.34 die Paragraphen 7.2.1–7.2.28 anzuwenden. 

7.2.31 Wendet ein Unternehmen diese Änderungen erstmals nach der erstmaligen Anwendung dieses Standards 
an, so hat es nach den Paragraphen 7.2.32–7.2.34 zu verfahren. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch 
die anderen für die Anwendung der Änderungen erforderlichen Übergangsvorschriften dieses Standards 
anzuwenden. Zu diesem Zweck sind Verweise auf den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung als Verweise 
auf den Beginn der Berichtsperiode zu verstehen, in der das Unternehmen diese Änderungen erstmals 
anwendet (Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen). 

7.2.32 Was die Designation eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit als 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet angeht, so 

a) hat ein Unternehmen seine frühere Designation eines finanziellen Vermögenswerts als 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet aufzuheben, wenn eine solche Designation 
gemäß der in Paragraph 4.1.5 genannten Bedingung vorgenommen wurde, diese Bedingung aber 
infolge der Anwendung der vorliegenden Änderungen nicht mehr erfüllt wird; 

b) kann ein Unternehmen einen finanziellen Vermögenswert als erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet designieren, wenn eine solche Designation bislang die in Paragraph 4.1.5 
genannte Bedingung nicht erfüllt hätte, diese Bedingung aber nun infolge der Anwendung der 
vorliegenden Änderungen erfüllt wird; 

c) hat ein Unternehmen seine frühere Designation einer finanziellen Verbindlichkeit als 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet aufzuheben, wenn eine solche Designation 
gemäß der in Paragraph 4.2.2(a) genannten Bedingung vorgenommen wurde, diese Bedingung 
aber infolge der Anwendung der vorliegenden Änderungen nicht mehr erfüllt wird; und 

d) kann ein Unternehmen eine finanzielle Verbindlichkeit als erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet designieren, wenn eine solche Designation bislang die in Paragraph 4.2.2(a) 
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genannte Bedingung nicht erfüllt hätte, diese Bedingung aber nun infolge der Anwendung der 
vorliegenden Änderungen erfüllt wird. 

Eine solche Designation bzw. Aufhebung ist auf der Grundlage der bei der erstmaligen Anwendung der 
vorliegenden Änderungen bestehenden Fakten und Umstände vorzunehmen. Diese Klassifizierung muss 
rückwirkend erfolgen. 

7.2.33 Um der Anwendung dieser Änderungen Rechnung zu tragen, muss keine Anpassung bei früheren Perioden 
vorgenommen werden. Das Unternehmen darf frühere Perioden nur dann anpassen, wenn dies ohne 
Verwendung späterer besserer Erkenntnisse möglich ist und der angepasste Abschluss allen Vorschriften 
dieses Standards Rechnung trägt. Passt ein Unternehmen frühere Perioden nicht an, hat es etwaige 
Differenzen zwischen dem bisherigen Buchwert und dem Buchwert zu Beginn des Geschäftsjahres, in das 
der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen fällt, im Eröffnungsbilanzwert der 
Gewinnrücklagen (oder ggf. einer anderen Eigenkapitalkomponente) des Geschäftsjahres zu erfassen, in das 
der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen fällt. 

7.2.34 In der Berichtsperiode, in die der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen fällt, hat das 
Unternehmen für jede Klasse von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, die 
von diesen Änderungen betroffen waren, mit Stand zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung Folgendes 
anzugeben: 

a) die vorherige Bewertungskategorie und den Buchwert, wie sie unmittelbar vor Anwendung dieser 
Änderungen bestimmt worden sind; 

b) die neue Bewertungskategorie und den Buchwert, wie sie unmittelbar nach Anwendung dieser 
Änderungen bestimmt worden sind; 

c) den Buchwert aller in der Bilanz geführten etwaigen finanziellen Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten, die zuvor als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert 
waren, dies aber nicht mehr sind; und 

d) die Gründe, weswegen finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten als erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert wurden oder diese Designation aufgehoben 
wurde. 

www.parlament.gv.at



 

  4 

 

In Anhang B werden die Paragraphen B4.1.11(b) und B4.1.12(b) geändert. Paragraph B4.1.12A wird angefügt. 
Paragraph B4.1.10 wurde nicht geändert, wird aber der Übersichtlichkeit halber angeführt.  

 

Klassifizierung (Kapitel 4) 

Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte (Abschnitt 4.1) 

 … 

Vertragliche Zahlungsströme, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen 
auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen 

 … 

Vertragsbedingungen, die den Zeitpunkt oder die Höhe der vertraglichen 
Zahlungsströme ändern 

B4.1.10 Wenn ein finanzieller Vermögenswert eine Vertragsbedingung beinhaltet, die den Zeitpunkt oder die Höhe 
von vertraglichen Zahlungsströmen ändern kann (beispielsweise wenn der Vermögenswert vor Fälligkeit 
zurückgezahlt werden kann oder die Laufzeit verlängert werden kann), muss das Unternehmen bestimmen, 
ob die vertraglichen Zahlungsströme, die über die Laufzeit des Instruments aufgrund dieser 
Vertragsbedingungen entstehen könnten, ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden 
Kapitalbetrag darstellen. Um dies zu bestimmen, muss das Unternehmen die vertraglichen Zahlungsströme 
beurteilen, die vor und nach der Änderung der vertraglichen Zahlungsströme auftreten könnten. Das 
Unternehmen muss unter Umständen auch die Art eines eventuellen Ereignisses (d. h. den Auslöser) 
beurteilen, durch das sich der Zeitpunkt oder die Höhe der vertraglichen Zahlungsströme ändern würden. 
Während die Art des bedingten Ereignisses selbst kein maßgeblicher Faktor bei der Beurteilung ist, ob die 
vertraglichen Zahlungsströme ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden 
Kapitalbetrag darstellen, kann dies ein Indikator sein. Man vergleiche beispielsweise ein Finanzinstrument 
mit einem Zinssatz, der an einen höheren Zinssatz angepasst wird, wenn der Schuldner eine bestimmte 
Anzahl von Zahlungen versäumt, mit einem Finanzinstrument mit einem Zinssatz, der an einen höheren 
Zinssatz angepasst wird, wenn ein bestimmter Index für Eigenkapitaltitel ein bestimmtes Niveau erreicht. 
Im ersteren Fall ist es aufgrund der Beziehung zwischen versäumten Zahlungen und einer Erhöhung des 
Ausfallrisikos eher wahrscheinlich, dass die vertraglichen Zahlungsströme ausschließlich Tilgungs- und 
Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen. (Siehe auch Paragraph B4.1.18.) 

B4.1.11 Nachfolgend sind Beispiele aufgeführt, wann Vertragsbedingungen zu vertraglichen Zahlungsströmen 
führen, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen: 

a) ein variabler Zinssatz, der aus dem Entgelt für den Zeitwert des Geldes, für das Ausfallrisiko im 
Zusammenhang mit dem ausstehenden Kapitalbetrag während eines bestimmten Zeitraums (das 
Entgelt für das Ausfallrisiko kann nur beim erstmaligen Ansatz bestimmt werden und kann daher 
festgelegt sein) und für andere grundlegende Kreditrisiken und Kosten sowie einer Gewinnmarge 
besteht; 

b) eine Vertragsbedingung, die es dem Emittenten (d. h. dem Schuldner) erlaubt, ein 
Schuldinstrument vorzeitig zurückzuzahlen, oder es dem Inhaber (d. h. dem Gläubiger) gestattet, 
ein Schuldinstrument vor der Fälligkeit an den Emittenten zurückzugeben, wobei der Betrag der 
vorzeitigen Rückzahlung im Wesentlichen nicht geleistete Tilgungs- und Zinszahlungen auf den 
ausstehenden Kapitalbetrag darstellt und ein angemessenes Entgelt für die vorzeitige Beendigung 
des Vertrags umfassen kann; und 

c) eine Vertragsbedingung, die es dem Emittenten oder dem Inhaber gestattet, die Vertragslaufzeit 
eines Schuldinstruments zu verlängern (d. h. eine Verlängerungsoption), wobei die Bedingungen 
der Verlängerungsoption zu vertraglichen Zahlungsströmen während des Verlängerungszeitraums 
führen, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag 
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darstellen und die ein angemessenes zusätzliches Entgelt für die Verlängerung des Vertrags 
umfassen können. 

B4.1.12 Ungeachtet des Paragraphen B4.1.10 kommt ein finanzieller Vermögenswert, der ansonsten die Bedingung 
der Paragraphen 4.1.2(b) und 4.1.2A(b) erfüllen würde, sie aber wegen einer Vertragsbedingung nicht 
erfüllt, die es dem Emittenten erlaubt (oder vorschreibt), ein Schuldinstrument vorzeitig zurückzuzahlen, 
oder es dem Inhaber gestattet (oder vorschreibt), ein Schuldeninstrument vor der Fälligkeit an den 
Emittenten zurückzugeben, für die Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgsneutral 
zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis in Frage (vorbehaltlich der Erfüllung der Bedingung in 
Paragraph 4.1.2(a) oder der Bedingung in Paragraph 4.1.2A(a)), wenn 

a) das Unternehmen den finanziellen Vermögenswert gegen einen Auf- oder Abschlag gegenüber 
dem vertraglichen Nennbetrag erwirbt oder ausreicht, 

b) der Betrag der vorzeitigen Rückzahlung im Wesentlichen den vertraglichen Nennbetrag und die 
aufgelaufenen (jedoch nicht gezahlten) Vertragszinsen darstellt, der ein angemessenes Entgelt für 
die vorzeitige Beendigung des Vertrags beinhalten kann, und 

c) beim erstmaligen Ansatz des finanziellen Vermögenswerts der beizulegende Zeitwert des 
Elements vorzeitiger Rückzahlung nicht signifikant ist. 

B4.1.12A Für die Zwecke der Anwendung der Paragraphen B4.1.11(b) und B4.1.12(b) kann eine Partei unabhängig 
davon, welches Ereignis oder welcher Umstand die vorzeitige Beendigung des Vertrags bewirkt, ein 
angemessenes Entgelt für diese vorzeitige Beendigung zahlen oder erhalten. So kann eine Partei 
beispielsweise ein angemessenes Entgelt zahlen oder erhalten, wenn sie sich für eine vorzeitige Beendigung 
des Vertrags entscheidet (oder auf sonstige Weise die vorzeitige Beendigung bewirkt).  
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